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1 Aufgabenstellung 

Westlich der Ecke Am Sportplatz / Auf der Menn in 53949 Dahlem soll eine 
Wohnbebauung mit maximal 2 Geschossen und der Schutzbedürftigkeit eines 
allgemeinen Wohngebietes (WA) entstehen. In diesem Zusammenhang beabsichtigt 
die Gemeinde Dahlem die Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan) „Auf der Menn 2“. 
 
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für den o. g. B-Plan sollen nun die 
Geräuschimmissionen durch die umliegende Gebietsnutzung innerhalb des 
Plangebiets ermittelt und beurteilt sowie ggf. erforderliche 
Lärmminderungsmaßnahmen für die Einhaltung von Immissionsrichtwerten innerhalb 
des Plangebiets erarbeitet werden.  
 
In Abstimmung mit der Gemeinde Dahlem sind die folgenden Geräuschimmissionen 
zu untersuchen: 
 

 Straßenverkehrsgeräusche durch die Nutzung der Hauptverkehrsstraßen B51 
und L110. 

 Sportanlagengeräusche durch die Nutzung mehrerer Tennisplätze und eines 
Fußballplatzes (Tennenplatz) südöstlich des Plangebiets. 

 
In der nachfolgenden Abbildung sind die Lage des Plangebiets sowie der bzgl. der 
Geräuschimmissionen zu untersuchenden Straßen und Sportplätze dargestellt. 1  

                                            
1  Datenquelle der Hintergrundgrafik: Geobasisdaten der Bezirksregierung Köln [20] 
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Abbildung 1.1: Übersichtsplan  

 

 

B51 

L110 
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2 Vorgehensweise  

Für die schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des B-Plans „Auf der Menn 2“ 
der Gemeinde Dahlem werden die folgenden Einzelschritte durchgeführt: 
 

- Ortstermin zur Aufnahme der schalltechnisch relevanten Daten 
(Gebäudehöhen, Topographie etc.). 

- Erstellung eines digitalen Berechnungsmodells (Software: SoundPlan 8.1) unter 
Berücksichtigung der örtlichen Topographie und der realen Gebäudehöhen 
sowie folgender Geräuschemissionen: 

o Geräuschemissionen durch den Straßenverkehr auf der B51 und der 
L110. Die Emissionspegel werden auf Basis von Verkehrsdaten der 
Straßeninformationsbank Nordrhein-Westfalen (NWSIB) [19] nach den 
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90) [9] ermittelt. 

o Geräuschemissionen durch die Nutzung der Tennis- und Fußballplätze 
südöstlich des Plangebiets. Die Geräuschemissionen werden auf Basis 
der VDI 3770 (Emissionskennwerte von Sport- und Freizeitanlagen) [18] 
ermittelt. Die Nutzungsszenarien für die Sportplätze inklusive der 
dazugehörigen Parkplätze basieren auf Angaben des Auftraggebers [15] 
sowie den Eindrücken des o. g. Ortstermins.  

- Durchführung von Ausbreitungsberechnungen nach VDI 2714 [16] und VDI 
2720, Teil 1 [17] für die Ermittlung der Geräuschimmissionen durch die Nutzung 
der Sportplätze sowie nach den RLS-90 für die Ermittlung der 
Geräuschimmissionen durch den Straßenverkehr. Die 
Ausbreitungsberechnungen erfolgen für die kritischste Geschosshöhe der 
Wohngebäude innerhalb des Plangebiets (1. OG, Höhe = 5 m).  

- Bildung der Beurteilungspegel und Beurteilung der Verkehrsgeräuschsituation 
nach DIN 18005, Teil 1 (Schallschutz im Städtebau – Teil 1: 
Berechnungsverfahren) [4] bzw. nach der 16. BImSchV 
(Verkehrslärmschutzverordnung) [1] sowie der Sportgeräuschsituation nach der 
18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) [2] innerhalb des 
Plangebiets. 

- Erarbeitung von Schallschutzmaßnahmen, darunter Anforderungen an den 
passiven Schallschutz an Gebäuden nach DIN 4109, Teil 1 (Schallschutz im 
Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen) [7] durch die Erarbeitung von 
Lärmpegelbereichen innerhalb des Plangebiets.  
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3 Allgemeine Beurteilungsgrundlagen 

Hinweise zur Berücksichtigung des Schallschutzes bei der städtebaulichen Planung 
gibt die DIN 18005, Teil 1 (Schallschutz im Städtebau – Teil 1: Grundlagen und 
Hinweise für die Planung) [6]. Darin wird die Ermittlung von Schallimmissionen 
verschiedener Arten von Schallquellen sehr vereinfacht dargestellt.  
 
Im Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 [5] sind folgende schalltechnische 
Orientierungswerte für die städtebauliche Planung dargestellt, die vorrangig 
Bedeutung für die Planung von Neubaugebieten mit schutzbedürftigen Nutzungen 
haben: 
 
Tabelle 3.1: Orientierungswerte nach Beiblatt 1 der DIN 18005, Teil 1 

Gebiet 
Orientierungswert 

tags (6:00 – 22:00 
Uhr) 

nachts (22:00 – 
6:00 Uhr)2 

Reine Wohngebiete (WR), 
Wochenendhausgebiete, 
Ferienhausgebiete 

50 40 / 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA), 
Kleinsiedlungsgebiete (WS), 
Campingplatzgebiete 

55 45 / 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55 
Besondere Wohngebiete 60 45 / 40 
Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI) 60 50 / 45 
Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 65 55 / 50 
Sonstige Sondergebiete 45 - 65 35 - 65 

 
Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflächen oder der 
überbaubaren Grundstücksflächen in den jeweiligen Baugebieten oder der Flächen 
sonstiger Nutzung bezogen werden.  
 
Im Falle einer Überschreitung der Orientierungswerte ist die Aufstellung von 
Lärmminderungsplänen erforderlich. Gemäß dem Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 
sollten die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen 
wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von 
Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und 
nicht addiert werden. In den folgenden Kapiteln sind die in der vorliegenden 
Untersuchung zu berücksichtigen Geräuschquellen sowie deren Berechnungs- und 
Beurteilungsgrundlagen beschrieben.  
 
 

                                            
2  Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für 

Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten.  
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3.1 Straßenverkehr 

3.1.1 Geräuschimmissionen auf das Plangebiet 

Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von Straßen werden gemäß DIN 18005, 
Teil 1 [6] nach den RLS-90 berechnet. Sowohl bei der Planung von Straßen als auch 
von schutzbedürftigen Nutzungen ist die Einhaltung der in Tabelle 3.1 dargestellten 
Orientierungswerte anzustreben. Unabhängig davon gelten beim Bau oder bei 
wesentlichen Änderungen von öffentlichen Straßen die Anforderungen der 16. 
BImSchV [1], die folgende Immissionsgrenzwerte zum Schutz der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche beinhaltet: 
 
Tabelle 3.2: Immissionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV 

Gebiet 
Immissionsrichtwert 

tags (6:00 – 22:00 
Uhr) 

nachts (22:00 – 
6:00 Uhr) 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und 
Altenheime  

57 47 

Reine und Allgemeine Wohngebiete 
sowie Kleinsiedlungsgebiete 

59 49 

Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 64 54 
Gewerbegebiete 69 59 

 
Die Orientierungswerte und Immissionsgrenzwerte gelten während des Tages (6:00 – 
22:00 Uhr) für eine Beurteilungszeit von 16 Stunden und nachts (22:00 – 6:00 Uhr) für 
eine Beurteilungszeit von 8 Stunden. 
 
 

3.1.2 Geräuschimmissionen durch das Bauvorhaben im Plangebiet in der 

naheliegenden Umgebung 

Gemäß der 16. BImSchV [1] ist eine Änderung von öffentlichen Straßen wesentlich, 
wenn  
 

 eine Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen für den 
Kraftfahrzeugverkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere 
durchgehende Gleise baulich erweitert wird oder 

 durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem 
zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3 
dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der 
Nacht erhöht wird. 
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3.2 Sportanlagen 

3.2.1 Beurteilungsgrundlagen 

Bei der Beurteilung von immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftigen 
Sportanlagen ist gemäß DIN 18005, Teil 1 [6] die 18. BImSchV 
(Sportanlagenlärmschutzverordnung) [1] zu beachten. Diese sieht tagsüber 
Ruhezeiten als getrennte Beurteilungszeiten mit eigenen Immissionsrichtwerten vor, 
nachts ist die ungünstigste volle Stunde maßgebend. Dabei sind die Beurteilungspegel 
aller auf einen Immissionsort einwirkenden Sportanlagen zusammen zu fassen.  
 
Nach der 18. BImSchV gelten für Beurteilungspegel an Immissionsorten außerhalb 
von Gebäuden3 je nach Gebiet die in Tabelle 3.3 dargestellten Immissionsrichtwerte. 
Die Art der Gebiete ergibt sich aus den Festlegungen in Bebauungsplänen und bei 
nicht vorhandener Festsetzung entsprechend der Schutzbedürftigkeit nach § 34/35 
BauGB. Laut Aussage des Auftraggebers sollen die zukünftigen Wohnhäuser im 
Plangebiet den Schutzanspruch eines allgemeinen Wohngebietes (WA) haben.  
 
Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten: 
 

1. tags  an Werktagen   6.00 bis 22.00 Uhr, 
an Sonn- und Feiertagen  7.00 bis 22.00 Uhr, 

2. nachts an Werktagen   0.00 bis 6.00 Uhr 
und     22.00 bis 24.00 Uhr, 
an Sonn- und Feiertagen  0.00 bis 7.00 Uhr 
und      22.00 bis 24.00 Uhr, 

3. Ruhezeit an Werktagen   6.00 bis 8.00 Uhr 
und      20.00 bis 22.00 Uhr, 
An Sonn- und Feiertagen  7.00 bis 9.00 Uhr, 
     13.00 bis 15.00 Uhr 
und      20.00 bis 22.00 Uhr. 

 
Die Ruhezeit von 13.00 bis 15.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu 
berücksichtigen, wenn die Nutzungsdauer der Sportanlage oder der Sportanlagen an 
Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 9.00 bis 20.00 Uhr 4 Sunden oder mehr beträgt.  
 
 

                                            
3  Gemäß Anhang 1 der 18. BImSchV liegen die maßgeblichen Immissionsorte außerhalb von Gebäuden bei 

bebauten Flächen 0.5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten 

betroffenen schutzbedürftigen Raumes und bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine 

Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffen Rand der Fläche, wo nach 

dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen.  
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Tabelle 3.3: Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden 

Nr. Gebiet 

Immissionsrichtwert 
tags (6:00 – 22:00 Uhr) nachts 

(22:00 – 
6:00 Uhr)

Außerhalb 
der 

Ruhezeiten 

Innerhalb der 
Ruhezeiten 
am Morgen 

Innerhalb der 
Ruhezeiten am 
Mittag/Abend 

1. In Gewerbegebieten 65 60 65 50 
1a. In urbanen Gebieten 63 58 63 45 

2. 
In Kerngebieten, 
Dorfgebieten und 

Mischgebieten 
60 55 60 45 

3. 
In allgemeinen 

Wohngebieten und 
Kleinsiedlungsgebieten 

55 50 55 40 

4. In reinen Wohngebieten 50 45 50 35 

5. 
In Kurgebieten, für 
Krankenhäuser und 

Pflegeanstalten 
45 45 45 35 

 
Darüber hinaus dürfen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die Immissionsrichtwerte 
am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) 
überschreiten.  
 
 

3.2.2 Berechnungsgrundlagen 

Gemäß der 18. BImSchV [2] setzt sich der Beurteilungspegel aus dem für die jeweilige 
Beurteilungszeit ermittelten Mittelungspegel LAm und gegebenenfalls den Zuschlägen 
KI,i für Impulshaltigkeit und/oder auffällige Pegeländerungen und KT,i  für Ton- und 
Imformationshaltigkeit zusammen. Für die Beurteilung einzelner kurzzeitiger 
Geräuschspitzen wird deren Maximalpegel LAFmax herangezogen.  
 
 
Mittelungspegel LAm 

 
Der Mittelungspegel an den maßgeblichen Immissionsorten wird auf Basis von 
Schallausbreitungsberechnungen in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 2714 
(Schallausbreitung im Freien) [16] sowie an den Entwurf der VDI-Richtlinie 2720, Teil 
1 (Schallschutz durch Abschirmung im Freien) [17] und im vorliegenden Fall mit Hilfe 
der Software SoundPlan 8.1 ermittelt. 
 
Dafür wird ein digitales Berechnungsmodell unter Berücksichtigung der Gelände-
Topographie, der Gebäude und aller relevanten Schallquellen erstellt. Die 
Berechnungen werden mit einem Reflexionsordnungswert von 3 ohne 
Reflexionsverlust an Gebäuden durchgeführt. Bodenreflexionen werden über eine 
Korrektur von 3 dB je Schallquelle berücksichtigt. Zur Ermittlung der Dämpfung 
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aufgrund von Luftabsorption (Aatm) werden Umgebungseigenschaften mit einer 
relativen Feuchte von 70 %, einer Temperatur von 10°C und einem Luftdruck von 
1013.3 mbar verwendet.  
 
Innerhalb der Schallausbreitungsberechnungen erfolgt eine zeitliche Bewertung, die 
die Einwirkzeiten der einzelnen Schallquellen in den jeweiligen 
Beurteilungszeiträumen berücksichtigt.  
 
 
Zuschläge 
 
Gemäß der 18. BImSchV [2] wird der Beurteilungspegel unter Berücksichtigung der in 
Tabelle 3.4 dargestellten Zuschläge gebildet. 
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Tabelle 3.4: Für die Bildung von Beurteilungspegeln zu berücksichtigende Zuschläge 
Ki nach der 18. BImSchV 

Zuschlag Erläuterung 

Zuschlag für 
Impulshaltigkeit 

und/oder auffällige 
Pegeländerungen KI,i 

Z.B. Aufprallgeräusche von Bällen, Geräusche von Startpistolen, 
Trillerpfeifen oder Signalgebern. Bei Geräuschen durch die 

menschliche Stimme ist, soweit sie nicht technisch verstärkt sind, 
kein Zuschlag anzuwenden. Treten die Impulse und/oder 

auffälligen Pegeländerungen in einer Teilzeit im Mittel höchstens 
einmal pro Minute auf, sind neben dem Mittelungspegel Lam,i der 
mittlere Maximalpegel LAFmax (energetischer Mittelwert) und die 
mittlere Anzahl n pro Minute der Impulse und/oder auffälligen 

Pegeländerungen zu bestimmen. Der Zuschlag KI,i beträgt dann: 
KI,i = 10*lg(1+n/12*100.1(LAFmax-Lam,i))dB(A). 

Sofern Impulse und/oder auffällige Pegeländerungen in der 
Teilzeit Ti mehr als einmal pro Minute auftreten, ist der Wirkpegel 
LAFTm,i nach dem Taktmaximalverfahren mit einer Taktzeit von 5 

Sekunden zu bestimmen. Dieser beinhaltet bereits den Zuschlag 
KI,i für Impulshaltigkeit und/oder auffällige Pegeländerungen (Lam,i 

+ KI,i = LAFtm,i). Bei Anlagen, die Geräuschimmissionen mit 
Impulsen und/oder auffälligen Pegeländerungen in der Teilzeit Ti 

mehr als einmal pro Minute hervorrufen und vor Inkrafttreten 
dieser Verordnung baurechtlich genehmigt oder – soweit eine 

Baugenehmigung nicht erforderlich war – errichtet waren, ist für 
die betroffene Teilzeit ein Abschlag von 3 dB(A) zu 

berücksichtigen.  

Zuschlag für Ton- und 
Informationshaltigkeit 

KT,i 

Wegen der erhöhten Belästigung beim Mithören ungewünschter 
Informationen ist je nach Auffälligkeit in den entsprechenden 

Teilzeiten Ti ein Informationszuschlag KInf,i von 3 dB oder 6 dB 
zum Mittelungspegel Lam,i zu addieren. KInf,i ist in der Regel nur 

bei Lautsprecherdurchsagen oder bei Musikwiedergaben 
anzuwenden. Ein Zuschlag von 6 dB ist zu wählen, wenn 

Lautsprecherdurchsagen gut verständlich oder 
Musikwiedergaben deutlich hörbar sind.  

Heben sich aus dem Geräusch von Sportanlagen Einzeltöne 
heraus, ist ein Tonzuschlag KTon,i von 3 dB oder 6 dB zum 

Mittelungspegel Lam,i für die Teilzeiten hinzuzurechnen, in denen 
die Töne auftreten. Der Zuschlag von 6 dB gilt nur bei besonderer 

Auffälligkeit der Töne. In der Regel kommen tonhaltige 
Geräusche bei Sportanlagen nicht vor.  

 
Die hier genannten Zuschläge sind so zusammenzufassen, dass der Gesamtzuschlag 
auf maximal 6 dB begrenzt bleibt. Bei Prognosen sind die Zuschläge KI,i und KT,i 
entsprechend Tabelle 3.4 nach Erfahrungswerten zu bestimmen.  
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4 Sportanlagengeräusche 

4.1 Anlagenbeschreibung 

Südöstlich des Plangebiets befinden sich vier Tennisplätze und ein Fußballplatz. Die 
Tennisplätze werden gemäß den Angaben des Auftraggebers [15] durch den 
Tennisverein Rot-Weiß Dahlem e.V. genutzt. Drei der vier Tennisplätze werden von 
Mai bis Oktober bespielt. Ein Tennisplatz wird ganzjährig genutzt. Der Fußballplatz 
wird von montags bis freitags für Trainingseinheiten und an Samstagen und 
Sonntagen für Meisterschaftsspiele genutzt. Erste Berechnungen haben ergeben, 
dass für Werktage aufgrund der Zuschauer bei den Fußballspielen und der längeren 
Spielzeiten auf den Tennisplätzen das kritischere Betriebsszenario an einem Samstag 
(außerhalb der Ruhezeiten: 8:00 – 20:00 Uhr) zugrunde zu legen ist.  
 
Auf dem Gelände der Sportanlagen befinden sich 2 Parkplätze. Für die Fußballspiele 
wird der asphaltierte Parkplatz (Parkplatz I) südöstlich des Tennenplatzes genutzt, auf 
dem maximal 20 Pkw parken können. Nordöstlich der Tennisplätze befindet sich ein 
Schotterplatz (Parkplatz II), auf dem maximal 15 Pkw parken können. Die Lage der 
einzelnen Sportplätze und Parkplätze kann der Abbildung 1.1 entnommen werden. 
 
In den folgenden Tabellen sind maximale Nutzungsszenarien für Werktage und 
Sonntage gemäß den Angaben des Auftraggebers [15] dargestellt. Laut Aussage des 
Auftraggebers finden innerhalb der Ruhezeiten am Morgen (Werktags: 6:00 – 8:00 
Uhr, Sonntags: 7:00 – 9:00 Uhr) keine Veranstaltungen auf den Sportplätzen statt. Für 
die Stellplätze der Parkplätze wird angenommen, dass diese während einer 
Veranstaltung vollständig genutzt werden. Die Zeiten der Veranstaltungen können 
variieren, sodass diese sowohl innerhalb als auch außerhalb von Ruhezeiten an 
Sonntagen berücksichtigt werden.  
 
Tabelle 4.1: Nutzungsszenario werktags (samstags) 

Uhrzeit 4 Tennisplätze 1 Fußballplatz 
Pkw – Bewegungen 
(An- oder Abfahrten) 
Parkplatz I Parkplatz II 

6:00 – 8:00 Uhr - - - - 

8:00 – 20:00 
Uhr 

Meisterschaftsspiele
(6 h) 

Meisterschaftsspiel 
(3 h) mit 40 
Zuschauern 

40 30 

20:00 – 22:00 
Uhr 

- - - - 

 



Schalltechnischer Bericht  
Nr.: 30229_5319197_01 
 

 
Naundorf Umweltconsulting GmbH 
Schinkeler Mark 12  D-49086 Osnabrück 
Telefon: +49-541-93701-0 
Telefax: +49-541-93701-33 
E-mail: info@nuc.eu 
Internet: www.nuc.eu 

14 von 42 

 

 

Tabelle 4.2: Nutzungsszenario sonntags 

Uhrzeit 4 Tennisplätze 1 Fußballplatz 
Pkw – Bewegungen 
(An- oder Abfahrten) 
Parkplatz I Parkplatz II 

7:00 – 9:00 Uhr - - - - 

9:00 – 13:00 
Uhr 

Meisterschaftsspiele
(4 h) 

Meisterschaftsspiel
(3 h) mit 40 
Zuschauern 

20 15 

13:00 – 15:00 
Uhr 

Meisterschaftsspiele
(2 h) 

Meisterschaftsspiel
(2 h) mit 40 
Zuschauern 

20 15 

15:00 – 20:00 
Uhr 

- - - - 

20:00 – 22:00 
Uhr 

- - - - 

 
 

4.2 Geräuschemissionen durch die Sportanlagen 

Nachfolgend werden alle für die Beurteilung relevanten Geräuschemissionen durch 
die Sportanlagen beschrieben. Es werden Nutzungsszenarien mit maximalen 
Geräuschemissionen sowohl für werktags als auch für sonntags betrachtet. Nach 
Aussage des Auftraggebers finden nachts im Zeitraum zwischen 22:00 – 07:00 Uhr 
keine Tätigkeiten auf dem Gelände der Sportanlagen statt.  
 
Die Geräuschemissionen werden auf Basis der VDI 3770 [18] ermittelt und in Form 
von Schallleistungspegeln LWA mit Hilfe von Punkt-, Linien- oder Flächenschallquellen 
in das digitale Berechnungsmodell eingearbeitet. Die Oktavspektren der 
Schallleistungspegel sämtlicher Schallquellen sind im Kapitel A3.2 aufgeführt. Die 
Lage der Schallquellen kann dem Schallquellenplan im Anhang 2 entnommen 
werden.4 
 
Relevante Geräusche durch Sportanlagen innerhalb des Plangebiets entstehen im 
vorliegenden Fall ausschließlich durch das Freiflächengeschehen, welches die Pkw-
Nutzungen (Kapitel 4.2.1) und die Nutzung der Sportplätze (Kapitel 4.2.2) 
berücksichtigt. Da die Zuschauer größtenteils auf öffentlichen Parkplätzen parken und 
der Zuschauerbereich für den Fußballplatz unmittelbar an der Grundstücksgrenze 
liegt, können die kurzen Zu- und Abgänge der Zuschauer auf dem 
Sportanlagengelände im vorliegenden Fall als nicht relevant angesehen werden. Die 
Geräusche durch die Zuschauer im Zuschauerbereich werden im Kapitel 4.2.2 mit 
berücksichtigt. Für die Veranstaltungen auf den Tennisplätzen werden keine 
relevanten Zuschauermengen erwartet.  

                                            
4  Datenquelle der Hintergrundgrafik: Gemeinde Dahlem [14] 
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4.2.1 Pkw-Nutzungen 

Gemäß Anhang I der 18. BImSchV [2] sind Geräusche die von Parkplätzen auf dem 
Anlagengelände ausgehen (darunter auch An- und Abfahrten) zusammen mit den 
übrigen zu berücksichtigenden Anlagengeräuschen zu erfassen. Verkehrsgeräusche 
einschließlich der durch den Zu- und Abgang der Zuschauer verursachten Geräusche 
auf öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb der Sportanlage durch das der Anlage 
zuzuordnende Verkehrsaufkommen sind bei der Beurteilung gesondert von den 
anderen Anlagengeräuschen zu betrachten und nur zu berücksichtigen, sofern sie 
nicht im Zusammenhang mit seltenen Ereignissen auftreten und im Zusammenhang 
mit der Nutzung der Sportanlage den vorhandenen Pegel der Verkehrsgeräusche 
rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen.  
 
Die Anzahl der An- und Abfahrten auf dem Anlagengelände kann dem Kapitel 4.1 
entnommen werden. Die Lage der An- und Abfahrten ist im Schallquellenplan im 
Anhang 2 dargestellt.  
 
Die Schallemissionen durch die Nutzung der Pkw werden nach den Empfehlungen der 
Parkplatzlärmstudie [11] wie folgt ermittelt:  
 
Pkw-Bewegungen 
 
An- und Abfahrten 
 
In Tabelle 35 der Parkplatzlärmstudie wird für die beschleunigte Abfahrt bzw. 
Vorbeifahrt eines Pkw ein mittlerer Maximalpegel in 7.5 m Entfernung von 67 dB(A) 
angegeben. Daraus ergibt sich mit den im Kapitel A3.1 dargestellten 
Berechnungsgrundlagen für eine Pkw-Bewegung (An- oder Abfahrt) ein Ausgangs-
Schallleistungspegel von LWA = 92 dB(A). 
 
Zur Überprüfung des Spitzenpegelkriteriums der 18. BImSchV wird für die An- und 
Abfahrten ein Spitzenpegel von LW,max = 98 dB(A) zugrunde gelegt.  
 
Parkvorgänge 
 
Für die Parkvorgänge der Pkw wird gemäß Kapitel 8.2.1 der Parkplatzlärmstudie ein 
Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h von LW0 = 63 dB(A) zuzüglich 
einem Zuschlag für Impulshaltigkeit von KI = 4 dB(A) zugrunde gelegt. Für den 
Parkplatz II wird auf Grund der Schotter-Oberfläche ein weiterer Zuschlag von 
KStrO = 2.5 dB(A) (bei wassergebundenen Decken) berücksichtigt. Geräusche durch 
evtl. vorhandenen Durchfahr- und Parksuchverkehr auf den Parkplätzen sind in den 
berücksichtigten An- und Abfahrten der Pkw bereits enthalten.  
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Zur Überprüfung des Spitzenpegelkriteriums der 18. BImSchV wird für die 
Parkvorgänge der Pkw ein Spitzenpegel von LW,max = 101 dB(A) zugrunde gelegt. 
Dieser Wert entspricht gemäß [11] dem maximalen Schallleistungspegel für das 
Öffnen oder Schließen einer Heckklappe. 
 
In Tabelle 4.3 sind die Schallleistungspegel der einzelnen Vorgänge durch die Pkw 
zusammenfassend dargestellt.  
 
Tabelle 4.3: Schallleistungspegel für das Freiflächengeschehen 

Vorgang 

Ausgangs-
Schallleistungs-

pegel LWA in 
dB(A) 

Schallleis-
tungspegel 
je h LWA/h 
in dB(A) 

Schallleis-
tungspegel 
je h und m 
LWA/(h*m) 

Geschwin-
digkeit/ 
Dauer 

Pkw – An- oder Abfahrt 92 - 52 10 km/h 
Pkw - Parkvorgang - 675 / 706 - - 
Spitzenpegel LWA,max in dB(A) 
Pkw – An- oder Abfahrt 98 Dient zur Überprüfung der Erfüllung 

des Spitzenpegelkriteriums der 18. 
BImSchV 

Pkw - Parkvorgang 101 

 
 

4.2.2 Nutzung der Sportplätze 

Fußballplatz 
 
Gemäß VDI 3770 [18] setzen sich die Gesamtschallemissionen beim Fußball im 
Wesentlichen aus den Geräuschanteilen der Schiedsrichterpfiffe, der Spieler, der 
Zuschauer und gegebenenfalls von Lautsprecherdurchsagen zusammen. In der 
vorliegenden schalltechnischen Untersuchung werden für die Nutzung des 
Fußballplatzes folgende Emissionsansätze berücksichtigt: 
 

 Schiedsrichterpfiffe (verteilt auf das gesamte Spielfeld) 

o LWA  = 73.0 dB(A)+20*lg(1+n) dB(A)  für n ≤ 30 
o LWA  = 98.5 dB(A)+3*lg(1+n) dB(A)  für n > 30 

mit 

n = Anzahl der Zuschauer 
o LWAFmax = 118 dB(A) 

                                            
5  Mit Berücksichtigung eines Zuschlags für Impulshaltigkeit von KI = 4 dB(A). 

6  Mit Berücksichtigung eines Zuschlags für Impulshaltigkeit von KI = 4 dB(A) und die Straßenoberfläche 

KStrO = 2.5 dB(A) (bei wassergebundenen Decken). 
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 Spieler (verteilt auf das gesamte Spielfeld) 

o LWA  = 94 dB(A) 
o LWAfmax = 115 dB(A) (sehr lautes Schreien) 

 Zuschauer (verteilt auf dem gesamt Stehplatzbereich) 

o LWA   = 80 dB(A) + 10*lg(n) dB(A)     für n ≤ 500 
o LWA   = 80 dB(A)+8*10-5*n dB(A)+10*lg(n) dB(A) für n > 500 
o LWAfmax = 108 dB(A) (lautes Schreien) 

 
Es wird davon ausgegangen, dass sich während der Trainingseinheiten keine 
Zuschauer auf dem Sportgelände aufhalten. Die beschriebenen Schallleistungspegel 
der Schiedsrichterpfiffe werden stellvertretend für die Anweisungen durch die 
Übungsleiter während der Trainingseinheiten berücksichtigt.  
 
Tennisplätze 
 
Gemäß der VDI 3770 [18] werden die von Tennisanlagen verursachten Geräusche 
wesentlich durch die Ballschlagimpulse bestimmt. In der vorliegenden 
schalltechnischen Untersuchung wird jedem Tennisfeld für die Dauer seiner 
Bespielung ein Schallleistungspegel von LWA = 93 dB(A) zugeordnet, der impulshaltige 
Geräusche bereits berücksichtigt.  
 
Als Spitzenpegel für die Nutzung der Tennisplätze wird ein Maximalwert von 
LWAFmax = 108 dB(A) berücksichtigt (entspricht dem Maximalwert einer Person für 
„Schreien laut“). 
 
 

4.3 Beurteilung der Geräuschsituation 

Die Ermittlung der Beurteilungspegel innerhalb des Plangebiets erfolgt mit den in 
Kapitel 3.2.2 dargestellten Berechnungsgrundlagen.  
 

4.3.1 Berücksichtigung von Zuschlägen 

Bei der Beurteilung der Geräuschsituation an den maßgeblichen Immissionsorten sind 
die in Kapitel 3.2.2 dargestellten Zuschläge zu berücksichtigen. Eine zeitliche 
Bewertung der einzelnen Schallquellen erfolgt bereits in den 
Ausbreitungsberechnungen.  
 
Zuschlag für Impulshaltigkeit und/oder auffällige Pegeländerungen KI,i 

 
Mögliche impulshaltige Geräusche oder auffällige Pegeländerungen durch das 
Freiflächengeschehen auf dem Sportanlagengelände sind bereits in den 
Ausbreitungsberechnungen berücksichtigt. 
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Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit KT 
 
Laut Aussage des Auftraggebers erfolgen auf dem Sportanlagengelände keine 
Musikdarbietungen oder Lautsprecherdurchsagen. Im vorliegenden Fall kann daher 
davon ausgegangen werden, dass durch das Freiflächengeschehen auf dem 
Sportanlagengelände keine ton- oder informationshalteigen Geräusche innerhalb des 
Plangebiets entstehen. Ein Zuschlag KT wird daher nicht erteilt.  
 
 

4.3.2 Vergleich der Beurteilungspegel mit den zulässigen Immissionsrichtwerten 

In den nachfolgenden Rasterlärmkarten sind die Beurteilungspegel werktags und 
sonntags (innerhalb der Ruhezeiten zwischen 13:00 – 15:00 Uhr) durch die Geräusche 
der Sportanlagen im Plangebiet dargestellt. Die Berechnungen erfolgten für die 
kritischste Geschosshöhe (1. OG / h = 5 m).  
 
Gemäß dem Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 [5] sollten die Orientierungswerte bereits 
auf den Rand der Bauflächen oder der überbaubaren Grundstücksflächen in den 
jeweiligen Baugebieten oder der Flächen sonstiger Nutzung bezogen werden. Die in 
den Rasterlärmkarten farblich dargestellten Beurteilungspegel können direkt mit den 
Immissionsrichtwerten gemäß Tabelle 3.3 bzw. den Orientierungswerten gemäß 
Tabelle 3.1 verglichen werden. 
 
Auf den rot dargestellten Flächen wird der Immissionsrichtwert gemäß der 18. 
BImSchV [2] bzw. der Orientierungswert gemäß dem Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 
[5] eines allgemeinen Wohngebietes von 55 dB(A) tags überschritten. 
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Abbildung 5.2: Beurteilungspegel durch die Sportanlagengeräusche werktags 
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Abbildung 5.3: Beurteilungspegel durch die Sportanlagengeräusche sonntags 
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Werktags wird der Immissionsrichtwert gemäß der 18. BImSchV [2] bzw. der 
Orientierungswert gemäß dem Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 [5] eines allgemeinen 
Wohngebietes von 55 dB(A) tags im gesamten Plangebiet eingehalten.  
 
Innerhalb der Ruhezeiten an Sonntagen (13:00 – 15:00 Uhr) wird der 
Immissionsrichtwert gemäß der 18. BImSchV bzw. der Orientierungswert gemäß dem 
Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 eines allgemeinen Wohngebietes von 55 dB(A) tags 
an der südöstlichen Plangebietsgrenze überschritten.  
 
 

4.3.3 Überprüfung des Spitzenpegelkriteriums nach der 18. BImSchV 

Nach der 18. BImSchV [2] dürfen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die 
Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht als 20 
dB(A) überschreiten.  
 
In der nachfolgenden Rasterlärmkarte sind die Maximalpegel durch die Geräusche der 
Sportanlagen im Plangebiet dargestellt. Die Berechnungen erfolgten für die kritischste 
Geschosshöhe (1. OG / h = 5 m).  
 
Auf den rot dargestellten Flächen kommt es zu einer Überschreitung des 
Immissionsrichtwertes eines allgemeinen Wohngebietes von 55 dB(A) tags um mehr 
als 30 dB(A). 
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Abbildung 5.4: Maximale Pegelwerte durch die Sportanlagengeräusche  
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Innerhalb des gesamten Plangebiets kommt es zu keiner Überschreitung des 
Immissionsrichtwertes von 55 dB(A) tags um mehr als 30 dB(A). Das 
Spitzenpegelkriterium der 18. BImSchV [2] wird somit eingehalten.  
 
 

4.4 Prognosesicherheit 

Für die Beurteilung der Geräuschsituation innerhalb des Plangebiets wurden Ansätze 
gewählt, die für die Nutzung der Sportanlagen eine Maximalbetrachtung darstellen:  
 

- Die Geräuschimmissionen durch das Freiflächengeschehen wurden auf Basis 
einschlägiger Studien und Richtlinien ermittelt. Die Anzahl und Lage der 
Fahrwege und Nutzer wurden so digitalisiert, dass diese bzgl. Ihrer 
Geräuschimmissionen auf der sicheren Seite liegen. 

- Bodenreflexionen wurden über eine Korrektur von 3 dB je Schallquelle berücksichtigt. 

- Mögliche impulshaltige Geräusche oder auffällige Pegeländerungen sind bereits in den 
Ausbreitungsberechnungen berücksichtigt. 

- Die Ausbreitungsberechnungen wurden mit einem Reflexionsordnungswert von 
3 ohne Reflexionsverlust an Gebäuden durchgeführt. 

 
Die beschriebenen Beurteilungspegel können somit als obere Beurteilungspegel 
innerhalb des Plangebiets angesehen werden, wenn die Sportanlagen wie in der 
vorliegenden Untersuchung angegeben genutzt werden.  
 
Abweichungen von in der vorliegenden Untersuchung berücksichtigten 
Nutzungsszenarien, wie z.B.  
 

- der Einsatz technischer Anlagen, 

- die Änderung der Anzahl oder Lage der An- und Abfahrten, 

- die Änderung von einzelnen Nutzungszeiten, 

- etc. 
 
können zu höheren Geräuschimmissionen an den maßgeblichen Immissionsorten 
führen und sind daher schalltechnisch neu zu überprüfen und zu beurteilen.  
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5 Verkehrsgeräusche 

5.1 Anforderungen an das Plangebiet 

Laut Aussage des Auftraggebers sollen die zukünftigen Wohnhäuser im Plangebiet 
den Schutzanspruch eines allgemeinen Wohngebietes (WA) haben. Die 
einzuhaltenden Orientierungswerte eines allgemeinen Wohngebietes sind in Tabelle 
3.1 dargestellt. Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflächen 
oder der überbaubaren Grundstücksflächen in den jeweiligen Baugebieten oder der 
Flächen sonstiger Nutzung bezogen werden. 
 

5.2 Ermittlung der Beurteilungspegel Lr  

Für die Ermittlung der Beurteilungspegel durch die Geräusche des Straßenverkehrs 
auf der B51 und der L110 werden die in Tabelle 5.1 dargestellten Verkehrsdaten auf 
Basis der Straßeninformationsbank Nordrhein-Westfalen (NWSIB) [19] berücksichtigt.  
 
Tabelle 5.1: Straßenverkehrsdaten zur Ermittlung der Beurteilungspegel im  
  Plangebiet nach RLS 90 

Straße 
DTV-Wert 
[Kfz/24h] 

Lkw-Anteil p 
[%] 

Zulässige Höchst-
geschwindigkeit v 

[km/h] 

Mittelungspegel 
Lm,25

7 [dB(A)] 
Tag Nacht Tag Nacht 

B51 12208 26 26 
130 (Pkw) 
80 (Lkw) 

70,9 63,5 

L110 1329 3.2 3.2 50 57,3 48,6 
 
Eine detaillierte Ermittlung der Emissionspegel ist im Anhang 4 dargestellt.  
 
 

                                            
7  Lm,25 = Mittelungspegel für Standartbedingungen in einem horizontalem Abstand von 25 m.  
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5.3 Beurteilung der Geräuschimmissionen im Plangebiet 

In den nachfolgenden Rasterlärmkarten sind die Beurteilungspegel tags und nachts 
durch die Geräusche des Straßenverkehrs auf der B51 und der L110 im Plangebiet 
dargestellt. Die Berechnungen erfolgten für die kritischste Geschosshöhe (1. OG / 
h = 5 m).  
 
Die in den Rasterlärmkarten dargestellten Beurteilungspegel können direkt mit den 
Orientierungswerten gemäß Tabelle 3.1 verglichen werden. Auf den rot dargestellten 
Flächen werden die Orientierungswerte eines allgemeinen Wohngebietes von 55 
dB(A) tags und 45 dB(A) nachts gemäß dem Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 [5] 
überschritten.  
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Abbildung 5.5: Beurteilungspegel durch die Verkehrsgeräusche tags  
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Abbildung 5.6: Beurteilungspegel durch die Verkehrsgeräusche nachts  
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Im Tageszeitraum kommt es ausschließlich in einzelnen Bereichen an der nördlichen 
Plangebietsgrenze zu Überschreitungen des Orientierungswertes von 55 dB(A). Im 
Nachtzeitraum wird der Orientierungswert von 45 dB(A) im gesamten nördlichen 
Bereich des Plangebiets und an der gesamten nordwestlichen sowie zum Teil an der 
südwestlichen Plangebietsgrenze überschritten.  
 
 

5.4 Prognosesicherheit 

Die für die Beurteilung der Geräuschsituation im Plangebiet erforderlichen 
Verkehrsdaten wurden aus der Straßeninformationsbank Nordrhein-Westfalen 
(NWSIB) [19] entnommen.  
 
Bei einer Verdopplung des Verkehrsaufkommens würden sich die Beurteilungspegel 
im Plangebiet um lediglich 3 dB erhöhen. Geringfügige Abweichungen bzgl. der 
berücksichtigten DTV-Werte von ˂ 10 % hätten daher keinen relevanten Einfluss auf 
die Ergebnisse der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung. 
 
 

5.5 Verkehrsgeräuschimmissionen durch das Bauvorhaben im Plangebiet 

Gemäß der 16. BImSchV [1] ist eine Änderung von öffentlichen Straßen wesentlich, 
wenn durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel der 
Verkehrsgeräusche um mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) am Tage 
oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhöht wird.  
 
Zum Zeitpunkt der vorliegenden Untersuchung war die zukünftige Bebauung innerhalb 
des Plangebiets nicht bekannt. Da jedoch ausschließlich Wohngebäude errichtet 
werden sollen (ohne Schwerverkehrsanteil wie An- und Ablieferungen durch Lkw oder 
Sonstiges) kann im vorliegenden Fall davon ausgegangen werden, dass auf den 
angrenzenden Straßen keine Erhöhung der Verkehrsgeräusche um mindestens 
3 dB(A) durch das geplante Bauvorhaben erfolgt. Eine Erhöhung um 3 dB(A) tritt erst 
bei einer Verdopplung des bereits vorhandenen Verkehrsaufkommens auf. Eine 
Erhöhung der Beurteilungspegel auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 
60 dB(A) in der Nacht ist ebenfalls nicht zu erwarten.  
 
 

6 Lärmminderungsmaßnahmen 

Da die Beurteilungspegel durch die Geräusche des Straßenverkehrs und der 
Sportanlagennutzung die Orientierungswerte nach Beiblatt 1 der DIN 18005, Teil 1 [5] 
in Teilbereichen  des Plangebiets überschreiten, werden nachfolgend 
Lärmminderungsmaßnahmen beschrieben. 
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6.1 Aktiver Schallschutz 

Als aktive Schallschutzmaßnahme ist die Errichtung von Lärmschutzwänden oder –
wällen zwischen Schallquelle und dem Immissionsort (Plangebiet) zu verstehen. Eine 
Pegelminderung durch Lärmschutzwände oder –wälle tritt gemäß DIN 18005, Teil 1 
[6] dann ein, wenn diese mindestens so hoch sind, dass sie die Sichtverbindung 
zwischen Immissionsort und Schallquelle unterbrechen.  
 
Verkehrsgeräusche 
 
Entlang der B51 befindet sich bereits eine ca. 4 m hohe Lärmschutzwand, sodass im 
vorliegenden Fall für eine Minderung des Verkehrslärms innerhalb des Plangebiets 
lediglich die Errichtung einer weiteren Schallschutzwand an der nordwestlichen 
Plangebietsgrenze in Frage kommt. Für eine flächendecke Schallminderung innerhalb 
des Plangebiets in allen Geschosshöhen ist für die Aufstellung einer Lärmschutzwand 
oder eines Lärmschutzwalls eine entsprechende Höhe und auch Länge erforderlich. 
Der Aufwand dieser Maßnahme steht in keinem angemessenen Verhältnis zu Ihrem 
Nutzen, sodass die Durchführung aktiver Lärmschutzmaßnahmen im vorliegenden 
Fall nicht zu empfehlen ist.  
 
Sportanlagengeräusche 
 
Für eine Minderung der Sportanlagengeräusche innerhalb des Plangebiets besteht die 
Möglichkeit der Errichtung von Lärmschutzwänden oder –wällen im Nahbereich der 
einzelnen Sportplätze oder an der südöstlichen Plangebietsgrenze. Da für eine 
flächendeckende Schallminderung innerhalb des Plangebiets in allen Geschosshöhen 
für die Aufstellung einer Lärmschutzwand oder eines Lärmschutzwalls eine 
entsprechende Höhe und auch Länge erforderlich ist und Überschreitungen der 
Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 [5] ausschließlich in den 
Ruhezeiten an Sonntagen (13:00 – 15:00 Uhr) an der südöstlichen Plangebietsgrenze 
auftreten, steht auch hier der Aufwand dieser Maßnahme in keinem angemessenen 
Verhältnis zu Ihrem Nutzen, sodass die Durchführung aktiver Lärmschutzmaßnahmen 
im vorliegenden Fall nicht zu empfehlen ist. 
 
 

6.2 Grundrissgestaltung - Anordnung von Gebäuden 

Gemäß DIN 18005, Teil 1 [6] hat die Anordnung von Gebäuden erheblichen Einfluss 
auf die Schallausbreitung. Senkrecht zu einer Schallquelle liegende Fassaden (parallel 
zur Schallausbreitungsrichtung) sind dem Schall voll ausgesetzt. Bei einer Anordnung 
der Häuser oder Fassaden parallel zur Schallquelle (quer zur 
Schallausbreitungsrichtung) liegen deren Rückseiten im ruhigen Schallschatten. 
Schalltechnisch günstig ist eine geschlossene, hohe und selbst nicht schutzbedürftige 
Randbebauung in Richtung von Schallquellen. Baulücken in Randbebauungen sollten 
nach Möglichkeit geschlossen oder vermieden werden.  
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Schutzbedürftige Räume und Außenwohnbereiche (Balkone, Loggien, Terrassen) 
können dadurch geschützt werden, dass sie auf der lärmabgesandten Seite 
angeordnet werden. Da die geplanten Gebäude größtenteils einseitig durch 
Verkehrsgeräusche (aus nordwestlicher Richtung) oder durch Sportanlagengeräusche 
(aus südöstlicher Richtung) belastet werden, stellt eine sinnvolle Anordnung der 
schutzbedürftigen Räume im vorliegenden Fall eine geeignete 
Lärmminderungsmaßnahme dar, die aufgrund ihrer relativ unaufwendigen 
Durchführbarkeit noch vor den Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden berücksichtigt 
werden sollte.  
 
 

6.3 Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden 

Innenräume können durch schalldämmende Außenbauteile geschützt werden. Dabei 
ist auf eine ausreichende Belüftung der betroffenen Räume auch bei geschlossenen 
Fenstern zu achten, die durch technische Lüftungseinrichtungen gewährleistet werden 
kann.  
 
Die Auslegung von Mindestanforderungen an die Luftschalldämmung von 
Außenbauteilen kann im vorliegenden Fall durch die Festsetzung von 
Lärmpegelbereichen nach DIN 4109, Teil 1 [7] erfolgen. Die Lärmpegelbereiche 
werden auf Basis der maßgeblichen Außenlärmpegel festgesetzt.  
 
Der maßgebliche Außenlärmpegel entspricht gemäß DIN 4109, Teil 2 [8] dem 
errechneten Beurteilungspegel mit einem Zuschlag von 3 dB. Beträgt die Differenz der 
Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich der 
maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem um weitere 
3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht (aufgrund des höheren 
Schutzbedürfnisses im Nachtzeitraum) und einem Zuschlag von 10 dB(A). Beträgt die 
Differenz ≥ 10 dB, ist der Beurteilungspegel des Tageszeitraums für die Festsetzung 
der Lärmpegelbereiche maßgebend (Mit Berücksichtigung des o.g. Zuschlags von 
3 dB).  
 
Gemäß DIN 4109, Teil 2 berechnet sich der resultierende Außenlärmpegel aus den 
einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegeln, wenn die Geräuschbelastung durch 
mehrere gleich- oder verschiedenartige Quellen entsteht. Im vorliegenden Fall erfolgt 
eine Geräuschbelastung durch mehrere Quellen verschiedener Arten (Sportanlagen 
und Verkehr). 
 
Berechnungen haben ergeben, dass die Differenz der Beurteilungspegel zwischen 
Tag (Sportanlagengeräusche und Verkehrsgeräusche) minus Nacht 
(Verkehrsgeräusche) innerhalb des gesamten Plangebiets größtenteils bei weniger als 
10 dB(A) liegt, sodass sich im vorliegenden Fall die maßgeblichen Außenlärmpegel 
aus den in der Rasterlärmkarte in Abbildung 5.6 abgebildeten Beurteilungspegeln mit 
Berücksichtigung der o.g. Zuschläge (+10 dB(A) + 3 dB(A) +3 dB(A)) nach DIN 4109, 
Teil 2 ergeben.  
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In der nachfolgenden Tabelle sind die erforderlichen bewerteten Bau-Schalldämm-
Maße R´w,ges der gesamten Außenfassaden von verschiedenen Raumarten je nach 
Lärmpegelbereich und dem maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109, Teil 1 
[7] dargestellt.  
 
Tabelle 6.1: Lärmpegelbereiche, maßgebliche Außenlärmpegel und erforderliche 

bewertete Bau-Schalldämm-Maße gemäß DIN 4109, Teil 1 

Lärmpegel-
bereich 

Maßgeblicher 
Außenlärm-

pegel  
[dB(A)] 

Raumart 
Bettenräume in 

Krankenstätten und 
Sanatorien 

Aufenthaltsräume in Wohnungen, 
Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, 

Unterrichtsräume und Ähnliches 

Büroräume 
und 

Ähnliches 

Erforderliches bewertetes Bau-Schalldämm-Maß 
R´w,ges der gesamten Fassade [dB] 

I 55 35b 30b 30b 
II 60 35 30 30b 
III 65 40 35 30 
IV 70 45 40 35 
V 75 50 45 40 
VI 80 55 50 45 
VII ≥ 80a - - - 

a für maßgebliche Außenlärmpegel La ˃ 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.  
b Mindestens einzuhaltendes Bau-Schalldämm-Maß gemäß Kapitel 7.1 der DIN 4109, Teil 1. 

 
Gemäß DIN 4109, Teil 1 ist darauf zu achten, dass bauliche Maßnahmen an 
Außenbauteilen zum Schutz gegen Außenlärm nur dann wirksam sind, wenn die 
Fenster und Türen bei der Lärmeinwirkung geschlossen bleiben und die geforderte 
Luftschalldämmung durch zusätzliche Lüftungseinrichtungen/Rollladenkästen nicht 
verringert wird.  
 
In Abbildung 5.7 sind die Lärmpegelbereiche innerhalb des Untersuchungsgebiets auf 
Basis der in der vorliegenden Untersuchung ermittelten maßgeblichen 
Außenlärmpegel farblich dargestellt. 
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Abbildung 5.7: Lärmpegelbereiche innerhalb des Plangebiets 
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Das Plangebiet liegt größtenteils im Lärmpegelbereich III. Ein Teil südöstlich des 
Plangebiets liegt im Lärmpegelbereich II8. Für die Außenfassaden innerhalb dieser 
Lärmpegelbereiche sind demnach Bau-Schalldämm-Maße von R´w,ges ≥ 35 dB(A) 
(LPB III) bzw. R´w,ges ≥ 30 dB(A) (LPB II) erforderlich (siehe dazu Tabelle 6.1). 
 
Für die Einhaltung der o. g. Bau-Schalldämm-Maße ist die Installation von 
isolierverglasten Fenstern, wie es bei Neubauten für die Einhaltung von Verordnungen 
(z. B. Energieeinsparverordnung) bereits Pflicht ist, ausreichend. Isolierverglaste 
Fenster haben in der Regel Bau-Schalldämm-Maße von R´w, ≥ 35 dB(A).  
 
Für die planungsrechtliche Umsetzung wird empfohlen, eine Kennzeichnung der in der 
vorliegenden Untersuchung ermittelten Lärmpegelbereiche innerhalb des Plangebiets 
nach DIN 4109, Teil 1 [7] in den Bebauungsplan aufzunehmen. Eine konkrete 
Festsetzung einer möglichen Bebauung innerhalb des Plangebiets ist im Rahmen des 
Aufstellungsverfahrens zum B-Plan nicht erforderlich. 
 
 

7 Zusammenfassung der schalltechnischen Untersuchung 

Westlich der Ecke Am Sportplatz / Auf der Menn in 53949 Dahlem soll eine 
Wohnbebauung mit maximal 2 Geschossen und der Schutzbedürftigkeit eines 
allgemeinen Wohngebietes (WA) entstehen. In diesem Zusammenhang beabsichtigt 
die Gemeinde Dahlem die Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan) „Auf der Menn 2“. 
 
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für den o. g. B-Plan wurden nun die 
Geräuschimmissionen durch die umliegende Gebietsnutzung innerhalb des 
Plangebiets ermittelt und beurteilt sowie ggf. erforderliche 
Lärmminderungsmaßnahmen für die Einhaltung von Immissionsrichtwerten innerhalb 
des Plangebiets erarbeitet.  
 
In Abstimmung mit der Gemeinde Dahlem wurden die folgenden 
Geräuschimmissionen untersucht: 
 

 Straßenverkehrsgeräusche durch die Nutzung der B51 und der L110. 

 Sportanlagengeräusche durch die Nutzung mehrerer Tennisplätze und eines 

Fußballplatzes (Tennenplatz) südöstlich des Plangebiets. 
 

                                            
8  Berechnungen haben ergeben, dass auch mit einer Berücksichtigung der Sportanlagengeräusche innerhalb 

der Ruhezeiten an Sonntagen (13:00 -15:00 Uhr) der südöstliche Teil des Plangebiets innerhalb des 

Lärmpegelbereichs II liegt.  
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Die schalltechnische Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen: 
 

- Sportanlagengeräusche 

o Werktags wird der Immissionsrichtwert gemäß der 18. BImSchV [2] bzw. 
der Orientierungswert gemäß dem Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 [5] 
eines allgemeinen Wohngebietes von 55 dB(A) tags im gesamten 
Plangebiet eingehalten.  

 
o Innerhalb der Ruhezeiten an Sonntagen (13:00 – 15:00 Uhr) wird der 

Immissionsrichtwert gemäß der 18. BImSchV bzw. der Orientierungswert 
gemäß dem Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 eines allgemeinen 
Wohngebietes von 55 dB(A) tags an der südöstlichen Plangebietsgrenze 
überschritten. 

o Innerhalb des gesamten Plangebiets kommt es zu keiner Überschreitung des 
Immissionsrichtwertes von 55 dB(A) tags um mehr als 30 dB(A). Das 
Spitzenpegelkriterium der 18. BImSchV [2] wird somit eingehalten. 

- Verkehrsgeräusche 

o Im Tageszeitraum kommt es ausschließlich in einzelnen Bereichen an 
der nördlichen Plangebietsgrenze zu Überschreitungen des 
Orientierungswertes von 55 dB(A). Im Nachtzeitraum wird der 
Orientierungswert von 45 dB(A) im gesamten nördlichen Bereich des 
Plangebiets und an der gesamten nordwestlichen sowie zum Teil an der 
südwestlichen Plangebietsgrenze überschritten. 

o Zum Zeitpunkt der vorliegenden Untersuchung war die zukünftige 
Bebauung innerhalb des Plangebiets nicht bekannt. Da jedoch 
ausschließlich Wohngebäude errichtet werden sollen (ohne 
Schwerverkehrsanteil, An- und Ablieferungen durch Lkw oder Sonstiges) 
kann im vorliegenden Fall davon ausgegangen werden, dass auf den 
angrenzenden Straßen keine Erhöhung der Verkehrsgeräusche um 
mindestens 3 dB(A) durch das geplante Bauvorhaben erfolgt. Eine 
Erhöhung um 3 dB(A) tritt erst bei einer Verdopplung des bereits 
vorhandenen Verkehrs auf. Eine Erhöhung der Beurteilungspegel auf 
mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht 
ist ebenfalls nicht zu erwarten. 

- Das Plangebiet liegt größtenteils im Lärmpegelbereich III. Ein Teil südöstlich 
des Plangebiets liegt im Lärmpegelbereich II. Für die Außenfassaden innerhalb 
dieser Lärmpegelbereiche sind demnach Bau-Schalldämm-Maße von 
R´w,ges ≥ 35 dB(A) (LPB III) bzw. R´w,ges ≥ 30 dB(A) (LPB II) erforderlich (siehe 
dazu Tabelle 6.1). 
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Für die planungsrechtliche Umsetzung wird empfohlen, eine Kennzeichnung 
der in der vorliegenden Untersuchung ermittelten Lärmpegelbereiche innerhalb 
des Plangebiets nach DIN 4109, Teil 1 in den Bebauungsplan aufzunehmen. 
Eine konkrete Festsetzung einer möglichen Bebauung innerhalb des 
Plangebiets ist im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum B-Plan nicht 
erforderlich. 

 
 
Naundorf Umweltconsulting GmbH 
Abteilung Immissionsschutz 
 
 
Bearbeitet von: 

i. V. Mathias Rottmann M. Sc. 
 
Osnabrück, 27.01.2020 
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Anhang 1: Verwendete Vorschriften, Richtlinien und Unterlagen 

[1] Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV.), 
Ausgabe: 12. Juni 1990. 

[2] Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung – 18. 
BImSchV.), Ausgabe: 18. Juli 1991. Zuletzt geändert durch Art. 1 Zweite ÄndVO 
v. 1.6.2017 (BGBl. IS. 1468). 

[3] Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG vom 15. März 1974. Gesetz zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBl. I S. 1943). 

[4] DIN 18005-1: Schallschutz im Städtebau – Teil1: Berechnungsverfahren, 
Ausgabe: Mai 1987. 

[5] Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1: Schallschutz im Städtebau; 
Berechnungsverfahren – Beiblatt 1: Schalltechnische Orientierungswerte für die 
städtebauliche Planung, Ausgabe: Mai 1987.  

[6] DIN 18005-1: Schallschutz im Städtebau – Teil 1: Grundlagen und Hinweise für 
die Planung, Ausgabe: Juli 2002. 

[7] DIN 4109-1: Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen, 
Ausgabe: Januar 2018.  

[8] DIN 4109-2: Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der 
Erfüllung der Anforderungen, Ausgabe: Januar 2018. 

[9] Bundesministerium für Verkehr der Bundesrepublik Deutschland, Richtlinien für 
den Lärmschutz an Straßen – RLS-90, Ausgabe: 14. April 1990.  

[10] DIN EN 12354-4: Bauakustik-Berechnung der akustischen Eigenschaften von 
Gebäuden aus den Bauteileigenschaften, Teil 4: Schallübertragung von 
Räumen ins Freie, Ausgabe: April 2001. 

[11] Bayerisches Landesamt für Umwelt, Parkplatzlärmstudie – 6. überarbeitete 
Auflage: Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus 
Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und 
Tiefgaragen, Ausgabe: August 2007. 

[12] DIN EN ISO 3746: Akustik-Bestimmung der Schallleistungs- und 
Schallenergiepegel von Geräuschquellen aus Schalldruckmessungen – 
Hüllflächenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 über einer reflektierenden 
Ebene, Ausgabe: März 2011. 
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[13] Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Technischer Bericht zur 
Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf 
Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und 
Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von 
Verbrauchermärkten, Lärmschutz in Hessen – Heft 3, Ausgabe: 2005. 

[14] Gemeinde Dahlem, Email von Herrn Erwin Bungartz (Gemeinde Dahlem) an 
Herrn Mathias Rottmann (Naundorf Umweltconsulting GmbH) vom 06.12.2019, 
u. a. mit Luftbild zur Lage des Planungsgebiets. 

[15] Gemeinde Dahlem, Email von Herrn Erwin Bungartz (Gemeinde Dahlem) an 
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Anhang 2: Schallquellenplan_Sportanlagengeräusche 
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Anhang 3: Angaben zu den Geräuschemissionen 

A3.1 Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung von Schallleistungspegeln 

Die Ermittlung der Schallleistungspegel LWA von Außenquellen auf Basis von 
Geräuschmessungen erfolgt nach DIN EN ISO 3746 [12] mit folgender Formel: 
 
LWA = LpA + 10 lg S/S0 

 
mit  
 
LpA  = zeitlich gemittelter Messflächen-Schalldruckpegel in dB(A), der bereits 

 hinsichtlich des Fremdgeräuschs und um den Einfluss der 
 Messumgebung korrigiert ist. 

S = Flächeninhalt der Messfläche in m² 
S0 = 1 m² 
 
Die Messflächen sind geometrische Hüllflächen wie z.B. eine Halbkugel oder ein 
Quader, die die Geräuschquelle in einem gleichbleibenden Abstand zur Oberfläche 
umschließen.  
 
 

A3.2 Emissions- und Schalldämmbibliothek 

In Tabelle A 2 sind die für die Ausbreitungsberechnungen verwendeten Oktavspektren 
der Geräuschemissionen dargestellt.  
 

Tabelle A 2: Oktavspektren der Geräuschemissionen 
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mit: 

 
dB(A)/Lw/Anlage: . Schallleistungspegel in dB(A); 
 ............................ (z.B. bei stationären Außenquellen) 

dB(A)/Lw/m, m²: ... Längenbezogener Schallleistungspegel in dB(A); 
 ............................ (z.B. bei An- und Abfahrten von Fahrzeugen) 

 
 

A3.3 Emissionsparameter 

In Tabelle A 3 sind die in den Ausbreitungsberechnungen berücksichtigten Parameter 
aller relevanten Schallquellen dargestellt.  
 

Tabelle A 3: Emissionsparameter der relevanten Schallquellen 

 
 
mit 
 
Obj.-Nr. = Nr. der Schallquelle, identisch mit den Nummern im  
   Schallquellenplan in Anhang 2. 
Schallquelle = Bezeichnung der Schallquelle. 
Quelltyp = Art der im Ausbreitungsmodell berücksichtigten 

Schallquellenform: Punkt-, Linien- oder Flächenschallquelle. 
X, Y und Z = UTM-Koordinaten. 
I oder S = Größe der Quelle (Länge oder Fläche). 
L´W  = Schallleistungspegel pro m bzw. m². 
LW  = Schallleistungspegel. 
LWMax = Maximalpegel. 
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Anhang 4: Geräuschemissionen durch den Straßenverkehr 

Für die Straßenabschnitte im Untersuchungsraum wurden Verkehrszahlen der 
Straßeninformationsbank Nordrhein-Westfalen (NWSIB) [19] verwendet. 
 
Die nachfolgende Tabelle beinhaltet die Verkehrsbelastungen und die Parameter zur 
Ermittlung der Emissionspegel Lm,E..  
 

Ausgewiesen sind: 

Straße. Straßenname 
DTV (Kfz/24h) Durchschnittlicher Täglicher Verkehr 
kTag Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im 

Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = 
k(Zeitbereich)*DTV 

kNacht Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im 
Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = 
k(Zeitbereich)*DTV 

MTag (Kfz/h) Mittlerer stündlicher Verkehr im Zeitbereich 
MNacht (Kfz/h) Mittlerer stündlicher Verkehr im Zeitbereich 
pTag (%) Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich 
pNacht (%) Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich 
Dv Tag (dB) Geschwindigkeitskorrektur im Zeitbereich 
Dv Nacht (dB) Geschwindigkeitskorrektur im Zeitbereich 
Lm

(25) Tag (dB(A) Mittelungspegel in 25 m im Zeitbereich 
Lm

(25) Nacht (dB(A) Mittelungspegel in 25 m im Zeitbereich 

LmE Tag (dB(A)) Emissionspegel in Zeitbereich 

LmE Nacht (dB(A)) Emissionspegel in Zeitbereich 
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Tabelle A 4.1: Verkehrsbelastungen und Mittelungspegel der Straßen  

 
 


